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1 Überblick

Claim(s)-Management gilt als eine Organisationsform 
zur Risikobegrenzung und Ergebnisoptimierung [4, S. 5], 
die aus dem Industrieanlagengeschäft kaum mehr weg-
zudenken ist [5, S. 1]. Als eigenständige, in der Abwick-
lung von komplexen Langzeitverträgen beheimatete Ma-
nagement-Disziplin hat Claim-Management allein in den 
USA eine ca. 20-jährige Tradition [6, S. 4]. Im deutsch-
sprachigen juristischen Schrifttum wurde das Thema bis-
lang kaum behandelt [6, S. 7]. In der Praxis hingegen, 
vor allem im international geprägten deutschen Anlagen-
bau, findet es eine höhere Beachtung (vgl. die instrukti-
ve Schrift von Kühnel und Pinnels [7]). Gegenstand des 
Anlagengeschäfts oder juristisch gewendet des Industrie-
anlagenvertrags sind neben Kraftwerksanlagen selbstver-

ständlich auch Metrolinien und U-Bahnen des Personen-
nahverkehrs [8]. Claim-Management berührt wie kaum 
eine andere Managementdisziplin die Wurzeln des tra-
ditionellen westeuropäischen Rechtsverständnisses. Ju-
risten müssen deshalb nicht um ihre berufliche Existenz 
bangen, wohl aber um die Möglichkeit gestalterischer 
Einflussnahme im operativen Projektalltag, sollten sie 
das machtvoll in die Unternehmen drängende „Claim-
Management“ ignorieren.

Das Phänomen Claim-Management verdient zu Recht, 
insbesondere von juristischer Seite, Aufmerksamkeit; es 
ist in Deutschland längst nicht in allen Wirtschaftszwei-
gen bekannt, und allein diese Tatsache mag eine Be-
trachtung rechtfertigen. Es wird zumeist als Bestandteil 
des Projektmanagements mit Bezügen zum Riskmanage-
ment und Controlling verstanden, dann aber auch dem 
Vertragsmanagement [9] zugeordnet und in der wissen-
schaftlichen Diskussion – soweit ersichtlich – überwie-
gend von der Betriebswirtschaft vereinnahmt. Claim-
Management ist aber nicht nur ein Instrument im inter-
nen Unternehmensprozess, mit dem ökonomische Zie-
le auf der Basis einer klar definierten und angewand-
ten Dokumentationspolitik erreicht werden können. 
Es zwingt zudem zu neuen Ansätzen bei Streitvermei-
dungs- und Streitschlichtungsstrategien, und zugleich 
wird durch Claim-Management ein steigender Bedarf 
an Instrumenten der außergerichtlichen Streitbeilegung 
erkannt (sehr instruktiv [10, S. 685, 693]). Betriebswirt-
schaftliche Analysen treffen im Claim-Management auf 
tiefer liegende systemtheoretische Überlegungen zum 
Vertragsrecht. Die in der US-amerikanischen Rechtsso-
ziologie beschriebenen so genannten relationellen Ver-
träge erschließen sich der konfuzianisch geprägten asia-
tischen Mentalität wesentlich eher als der am römisch-
rechtlichen Aktionensystem geschulten kontinentaleuro-
päischen Juristenschaft.
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2 Theoretische Grundlagen

2.1 Vertragsrelevantes Anwendungsfeld des 
Claim-Managements

Ein spezielles Anwendungsfeld für das Claim-Manage-
ment ist der Industrieanlagenvertrag (vgl. nur [11], [12, 
S. 7] und [13, S. 455 ff.]), mit dem sich die Juristen in 
Deutschland zumeist in der Form der Erstellung ei-
ner schlüsselfertigen (vgl. hierzu [14, S. 544 ff.]) Anla-
ge (Turn-Key) beschäftigen ([15, S. 29], [16, S. 13 ff.], 
grundlegend: [17, S. 1126–1135]). In der Rechtspre-
chung des BGH findet sich lediglich ein Beleg zur Rechts-
natur des Anlagenvertrags [18, S. 441]. Komplexität und 
Vielschichtigkeit des Vertragstyps lassen eine eindeutige 
Zuordnung zu den im deutschen BGB geregelten Ver-
tragstypen nicht zu. Aufgrund der Komplexität und der 
sich damit ergebenden Störanfälligkeit sind in besonde-
rem Maße Mitwirkungs-, Rücksichtnahme- und Koope-
rationspflichten erforderlich.

2.2 Der Begriff des Claims

Eine einheitliche Definition dessen, was ein Claim ist 
oder sein Wesen deskriptiv erläutert, liegt nicht vor. 
Auch die für die Abfassung von Anlagenverträgen oft 
herangezogenen Mustervertragstypen der FIDIC [19] 
definieren den Begriff Claim im Gegensatz zu anderen 
Vertragstermini nicht. Jüngst wurden in einer betriebs-
wissenschaftlichen Dissertation 38 Definitionen des Be-
griffs Claim gezählt [6, S. 109 ff.]. Aller Unterschied-
lichkeit zum Trotz besteht im Ergebnis gleichwohl Ei-
nigkeit: Claims sind in einem vertragsrelevanten Sach-
verhalt wurzelnde Forderungen, Gestaltungsrechte oder 
Einwendungen, die in zeitlicher, finanzieller oder sachli-
cher Hinsicht vertragsrelevant sind oder es werden kön-
nen. Charakteristischerweise treten sie nach Abschluss 
eines Vertrags auf [20]. Das besondere Charakteristi-
kum liegt hier in einer signifikanten Abweichung der 
vom Vertrag vorausgesetzten Pflichten oder Handlun-
gen begründet. Claims werden in der Praxis aber nicht 
nur als neutrale Bezeichnung verstanden; allzu oft ent-
steht mit dem „Stellen eines Claims“ der Eindruck ei-
ner Kampfansage. Dennoch: „Claims need not to be 
a fighting word“ ([6, S. 125 f.] unter Hinweis auf die 

amerikanische Literatur). Gleichwohl sind es in der 
Praxis oft genug „Disputes Claims“, die in einem zu-
meist konfliktbeladenen Projektumfeld verhandelt wer-
den ([6, S. 125 f.] mit weiteren Nachweisen; der Au-
tor meint, dass der Terminus „Disputes Claims“ präzi-
ser als der traditionelle Begriff „Claims“ sei). Im deut-
schen Recht wird Claim-Management vor allem im Zu-
sammenhang mit Nachforderungen im VOB/B-Vertrag 
diskutiert [21].

2.3 Der Begriff des Claim-Managements

Claim-Management stellt die Summe aller Maßnah-
men dar, um vertragliche Ansprüche gegenüber einem 
Vertragspartner (Kunde, Lieferant, Konsortialpart-
ner) durchzusetzen (aktives Claim-Management) oder 
unberechtigte Forderungen abzuwehren (defensives 
Claim Management) [10, S. 685, 687 f.], [22, S. 26]. 
Claim-Managementsysteme sind in international ope-
rierenden Unternehmen weit verbreitet [10, S. 687], [6, 
S. 156, 157], aber auch nicht überall: Mitunter gelten 
Claims als etwas „Unfeines“, dessen Anwendung aus 
Gründen der Kundenbindungspolitik unterbleibt [5]. 
Die hohe technische Kompetenz des deutschen Maschi-
nen- und Anlagenbaus, so heißt es, bestehe gerade da-
rin, die sich ändernden Kundenwünsche während des 
Vertragslaufes technisch optimal zu lösen. Dass es sich 
hierbei um entgeltpflichtige (Zusatz-)Leistungen han-
dele, werde – wenn überhaupt – nur in zweiter Linie 
bemerkt [5].

Der Begriff Claim-Management hat sich noch nicht 
vollständig durchgesetzt; synonym werden die Begriffe 
Änderungsmanagement, Nachtragsmanagement, Entitle-
management und Change Order Management verwandt. 
Sachliche Unterschiede sind nicht vorhanden [10, S. 685, 
692, Fn. 11]. Mit Blick auf den kooperativen Charakter 
des komplexen Langzeitvertrags wird vernünftigerweise 
ziel- und ergebnisorientiert versucht, den strittigen Claim 
im Wege einer Vertragsänderung durch eine so genannte 
Change Order [23], das heißt durch ein vertraglich vor-
gesehenes Änderungsverfahren zu neutralisieren [4, S. 5]. 
Gelingt dieser praxisnahe und ökonomisch jedem Streit 
überlegene Ansatz ausgleichender Verhandlung, wird die 
vertragsstörende Distanz auf ein vertragskonformes Ein-
vernehmen zurückgeführt.
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2.4 Wissenschaftliche Aufarbeitung des Claim-
Managements – Standortbestimmung

Zu Recht wird ein besonderes Gewicht auf die system-
theoretischen Ansätze zur Analyse des Vertragsrechts ge-
legt, das für ein vertieftes Verständnis des Claim-Ma-
nagements und dessen Zusammenhänge förderlich ist 
(vgl. hierzu [16, S. 14 ff.], [15, S. 63 ff.], [24, S. 45] je-
weils mit zahlreichen Nachweisen). In der Betriebswirt-
schaft stehen in der auf Williamson zurückgehenden Leh-
re der neuen Institutionenökonomik [26, S. 30] unter an-
derem drei vertragstheoretische Modelle [15, S. 63 ff.], 
[6, S. 185] im Mittelpunkt [27]. Für das Verständnis des 
Claim-Managements und die daran anschließenden Mo-
dellüberlegungen zur Streitschlichtung sind die vertrags-
theoretischen Ansätze zum
a) klassischen Vertragsrecht,
b) neo-klassischen Vertragsrecht und
c) zum relationellen Vertragsrecht
von Bedeutung.

Der klassische Vertrag ist umfassend und vollständig 
formuliert. Beginn und Ende sind exakt fixiert, Leistun-
gen und Gegenleistungen klar festgelegt. Die Beziehungs-
intensität ist gering. Ein punktueller Leistungsaustausch 
steht im Vordergrund.

Das neoklassische Vertragsrecht ist als eine Weiter-
entwicklung des klassischen Vertragsrechtes zu verste-
hen. Dem kurzfristigen und einmaligen Leistungsaus-
tausch wird die längerfristig angelegte Beziehung hinzu-
gefügt. Das dauerhafte Moment der längerfristigen Be-
ziehung kann Unsicherheiten erzeugen. Veränderungen 
von Rahmenbedingungen sorgen in „Long-term Econom-
ic Relations“ für Überraschungen. Das Musterbeispiel 
sind Dauerschuldverhältnisse.

Vertragsbeziehungen innerhalb komplexer Langzeit-
verträge, wie bei dem Industrieanlagenvertrag, fanden 
vor allem in den USA eine starke wissenschaftliche Be-
achtung. Nach der von Ian R. Macneil und Macaulay 
entwickelten Idee des „Relational Contract“ ergeben 
sich die Verpflichtungen nicht zuerst und ausschließlich 
aus einem Vertrag, sondern aus einer Vielzahl sonstiger 
in den Sozialbeziehungen wurzelnder Verpflichtungse-
lemente [16, S. 14]. Leistungspflichten sind weitgehend 
diffus und werden nach Bedarf und in gegenseitigem Ein-
vernehmen konkretisiert [16]. Verträge besitzen einen 
Rahmencharakter. Konflikte werden deshalb gelöst, weil 
eine enge soziale Bindung die Motivation zur Fortset-
zung der bestehenden Beziehung liefert. Einvernehmli-
che Konfliktlösungen genießen gegenüber streitigen Ent-
scheidungen eindeutig Vorrang. In Abkehr von möglichst 
detaillierten und vertraglichen Sicherungen, die durch-
aus, weil zu eng gefasst, kontraproduktiv wirken kön-
nen, werden offene, unscharfe Regelungen bevorzugt. 
Das bewusste Offenhalten durch Lücken im Vertrags-
system ermöglicht den Partnern, den aktuellen Hand-
lungsrahmen durch spezielle Arrangements auszufüllen 
[6, S. 242]. Hiermit wird ein Regelungsmodell eröffnet, 
über dessen Ausformung die Parteien aus gegebenem An-
lass entscheiden können. Persönliche Beziehungen, in-
tensive Kommunikation, Sicherheit oder Wohlempfin-
den sind prägende Merkmale der relationellen Vertrags-
beziehung. Das Commitment zu der Vertragsbeziehung 
spielt eine entscheidende Rolle. Probleme in einer derar-
tigen Vertragsbeziehung werden durch direkte Gesprä-

che und Verhandlungen zwischen den Beteiligten gelöst, 
Gerichte ungern eingeschaltet. Bedeutender als die Kos-
ten eines gerichtlichen Verfahrens ist die erhebliche Be-
lastung der Atmosphäre zwischen den Vertragspartnern 
durch ein notgedrungen streitiges Verfahren und das 
„Aus-der-Hand-Geben“, die Übertragung der Entschei-
dungs- und Verfügungsgewalt über den Vertragsgegen-
stand an Dritte [15, S. 63 ff.]. Abweichungen und Ände-
rungen des Vertrags selbst sind mit zunehmender Kom-
plexität eines Vertrags und zunehmender Dauer unaus-
weichlich [6, S. 8–9]. Im Kern enthält die Theorie des 
relationellen Vertrags für den Industrieanlagenvertrag 
eine richtige und – von der ständigen Praxis bestätigte – 
Schlussfolgerung: Das auf Anspruch und Durchsetzbar-
keit gerichtete nationale Zivilrechtssystem wird bei inter-
nationalen langfristigen Verträgen durch ein „weicheres“ 
System ersetzt, das flexible Anpassungs- und Konfliktlö-
sungsmöglichkeiten bereithält [28]. Im Mittelpunkt rela-
tioneller Vertragsbeziehungen steht das Vertrauen, des-
sen hohe Bedeutung für Transaktionen in der Betriebs-
wirtschaft zunehmend erkannt wird ([6, S. 207] mit wei-
teren Nachweisen).

2.5 Vertragstheoretische Modelle in der 
Wirklichkeit?

Der als relationell beschriebene theoretische Vertragstyp 
findet eine kulturelle Entsprechung in chinesischen Kon-
fliktlösungsmodellen so, wie sie in Deutschland beschrie-
ben werden.

Die Bindung an Personen, das „Ziehen von Beziehungs-
fäden“ [30, S. 171] und der Wert zwischenmenschlicher 
Beziehungen prägen Konfliktlösungsstrategien. Die An-
dersartigkeit gegenüber einer zivilen, auf Anspruch, Ein-
wendung und formaler staatlicher Durchsetzung gegrün-
deten Rechtsordnung wird in Sprüchen wie „Der Edle 
kennt keinen Streit“ erkennbar. Wessen Lebensmaxime 
die gegenseitige Rücksichtnahme [31] ist, vermeidet die 
kontradiktorische gerichtliche Auseinandersetzung. Ge-
öffnet wird das Tor zu einem außerprozessualen autono-
men Verhandlungsraum, in dem über „freundschaftliche 
Verhandlungen“ [30, S. 128] ein Konsens erzielbar und 
in der Regel ein Streit vermeidbar sein kann. Selbstregu-
lierung geht insoweit vor staatlicher verordneter Regu-
lierung, Selbstverantwortung vor Verantwortungsdelega-
tion. Die hohe Bedeutung der Schiedsgerichtsbarkeit in 
China wird insoweit verständlich.

2.6 Kulturelle Einflüsse auf Akzeptanz und 
Umsetzung des Claim-Managements

Das Verständnis um kulturelle Einflüsse vermag dazu 
beitragen, Konfliktpotential innerhalb des Claims in ei-
ner komplexen Vertragsbeziehung zu reduzieren. Hof-
stede, ein holländischer Organisationsanthropologe, un-
terscheidet fünf kulturelle Dimensionen [32]. Von be-
sonderem Interesse ist die Dimension der Unsicherheits-
vermeidung. In romanischen Ländern (Frankreich, Bel-
gien, Spanien, Italien, aber auch Deutschland) ist das 
Streben nach Vermeidung von Unsicherheit besonders 
stark ausgeprägt, während dieses Streben in vielen asia-
tischen Ländern (außerhalb Japans) deutlich geringer 
ausgeprägt sei. Je stärker die Tendenz zur Vermeidung 
von Unsicherheit verbreitet ist, desto eher wird die Nei-
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gung bestehen, „Dispute Claims“ zu stellen und umge-
kehrt. Für China gilt zurzeit, dass die „Uncertainty Avoi-
dance“ eher schwach ausgeprägt ist [33, S. 163, 165]. 
Diese Untersuchung kann für die Verhandlungsphasen 
innerhalb des Claim-Managements durchaus weiterfüh-
rende Ansätze liefern.

2.7 Mediation, Schiedsgerichtsbarkeit

Die nicht nur theoretische Konfliktträchtigkeit von 
Claims verweist auf traditionelle Konzepte zur Lösung 
von Streitigkeiten und Claims:
1. Gerichtlicher Klageweg (Litigation),
2. Schiedsgerichte (Arbitration),
3. Vermittlung durch neutrale Dritte bzw. Mediation 

oder
4. direkte Verhandlungen zwischen den Vertragspart-

nern (Negotiation) [6, S. 169].
Schiedsgerichtsverfahren gelten im Claim-Management 
nicht unbedingt als die bevorzugte Lösung ([16, S. 15], 
verweist auf langwierige und kostenintensive Schieds-
gerichtsverfahren in den USA). Im Gegenteil: Es beste-
he Einigkeit in der Industrie, dass Konfliktlösungen über 
Schiedsgerichte oder ordentliche Gerichte der „falsche 
Weg“ seien ([10, S. 685]; „zweitschlechteste Methode“, 
so [6, S. 170–171]). Die Wirtschaft benötigt neue ADR-In-
strumente (Alternative Dispute Resolutions/Außergericht-
liche Streitbeilegung) (zum Ganzen vgl. [15, S. 171 ff.]; 
[16]) in Anbetracht der in der Praxis mit einem Wettrüs-
ten vergleichbaren Claimsituation, die andere Antwor-
ten verlange, als sie die klassischen Instrumente (Schieds-
gerichtsverfahren) zurzeit anzubieten haben [10, S. 688]. 
Welche Form der Wirtschaftsmediation sich durchsetzt, 
werde die Zukunft zeigen [10, S. 692]. Direkte Verhand-
lungen und Vermittlungen durch neutrale Dritte (Nego-
tiation und Mediation) sind in jedem Fall die Basiskon-
zepte für ein erfolgreiches Claim-Management. Es ist da-
her richtig, dass das Claim-Management vor allem als ein 
„Negotiatingtool“ und weniger als „Kampfansage“ ver-
standen wird. Das Ziel im Claim-Management ist eine 
„Win-win-Situation“, die der Interessenlage beider Partei-
en optimal entspricht. Die Chance allerdings, eine „Win-
win-Situation“ zu erreichen, wird in der Praxis eher pes-
simistisch beurteilt ([10, S. 688], im Claim-Management 
nur ausnahmsweise Raum für Win-win-Lösungen). Von 
Juristen werden kreative, innovative und vertragsstabili-
sierende Lösungsstrategien verlangt, die eine Abkehr von 
folgender Einschätzung ermöglichen:

„You can settle any dispute if you keep the lawyers 
and accountants out of it. They do not understand the 
give-and-take needed in business“ [6, S. 244].

und
„The first thing we do, let’s kill all the lawyers.”
Henry VI, Part 2, William Shakespeare.

3 Praxis

3.1 Gründe für die Anwendbarkeit des Claim-
Managements

Die Projektverantwortlichen, belastet mit einem enor-
men Kostendruck aufgrund des intensiven Wettbewerbs, 
sehen in der Praxis kaum eine Chance, Ansprüche aus 
Vertragsstörungen frühzeitig durch einen vernünftigen 

Kompromiss zu regeln [34, S. 25]. Jahrzehntelang wur-
de der „Industriekompromiss 50/50“ zur Lösung strei-
tiger Verfahren angewandt; selten hingegen waren Ge-
richts- oder Schiedsverfahren. Von solchen Kompromis-
sen ist heute keine Rede mehr [10, S. 687]. Heute gelten 
Verhandlungen, die auf eine Einigung gerichtet sind, als 
schwer erreichbar, was unter anderem auf Kostendruck, 
Umstrukturierungen und damit einhergehendes fehlen-
des Vertrauen zwischen den handelnden Personen in den 
Unternehmen zurückzuführen sei [10].

Aufschluss darüber, welche Gründe zu einem Claim 
führen, gibt eine 1995 veröffentlichte Studie, in der 
100 große Unternehmen nach den Ursachen des Kon-
fliktpotentials im Anlagengeschäft befragt wurden ([6, 
S. 129–131] mit weiteren Nachweisen). Die wichtigsten 
Konflikttreiber sind in der Häufigkeit ihrer Nennung:
 1. Hinauszögern von Veränderungen (79 %),
 2. Änderungswünsche des Auftraggebers, die den 

Arbeitsfluss des Auftragnehmers stören (69 %),
 3. unpräzise Verträge (54 %),
 4. unzureichende Kommunikation zwischen den Ver-

tragsbeteiligten (52 %),
 5. zu billige bzw. zu unqualifizierte Anbieter (51 %),
 6. Vertragsvereinbarungen, die Vertragsrisiken unan-

gemessen verteilen (50 %),
 7. Auftraggeber beschneiden die Kosten der Planung, 

ohne die Risiken zu akzeptieren (45 %),
 8. Management, Koordination und Überwachung des 

Auftraggebers sind unangemessen (37 %),
 9. Auftraggeber erwarten realitätsferne perfekte Pläne 

(34 %),
10. fehlender Teamgeist und mangelnde Kollegialität 

(31 %),
11. Geschäftsstrategien bauen auf Claims und einer Dro-

hung mit Gerichtsverfahren (23 %),
12. Auftraggeber haben keine gesicherte Finanzierung 

(22 %),
13. prozessierende Grundhaltung einzelner oder sämt-

licher Projektbeteiligten (12 %),
14. keine Vereinbarung von Verfahren zur Lösung von 

Konflikten außerhalb von Gerichten (12 %),
15. Abwehrhaltung und mangelnder Wille zur Konflikt-

lösung (9 %),
16. Rechtsanwälte (9 %) ([6, S. 130] unter Hinweis auf 

die Studie von Diekmann/Girad [35, S. 3–11]).

3.2 Ursachen und Vermeidung von Claims

Claims entstehen durch vielfältige Ursachen. So provo-
ziert zum Beispiel eine harsche Vertragssprache regelmä-
ßig Claims [6, S. 157]. Ziel einer Prozessoptimierung, die 
sich später in einer Ergebnisoptimierung zeigt, ist die Mi-
nimierung von Streitigkeiten und im Ergebnis auch die 
Streitbeilegung [36, S. 25]. Hierzu werden aus der Pra-
xis zum Beispiel folgende Maßnahmen empfohlen: Er-
zeugung von Teambewusstsein und partnerschaftlichem 
Denken, Verfügbarkeit aller projektrelevanten Informa-
tionen, vertragliche Festlegung von Kommunikations-
pflicht und Reaktionszeiten, vertragliche Bestimmung 
von Streitbeilegungsmechanismen für alle Projektbetei-
ligten, vertragliche Festlegung der Qualitätssicherung, 
Streitvermeidung durch spezielle Kalkulationsmethoden 
[36, S. 28]. Es kommt darauf an, Netzwerke [37], Bezie-
hungsfäden zwischen den Vertragsparteien zu knüpfen. 
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Im Mittelpunkt steht das Vertrauen der Vertragspartner, 
das nur dann eine Chance hat, wenn das Streben nach 
Unsicherheitsvermeidung nicht zu stark betont wird.

3.3 Aktives und defensives Claim-Management

Die Aufgabe des aktiven bzw. defensiven Claim-Manage-
ments besteht darin, Abweichungen zwischen den ver-
traglichen Regelungen und dem tatsächlichen Verlauf des 
Vertrags festzustellen, um derartige Ansprüche geltend 
zu machen bzw. abzuwehren. Ursachen, die zu einem ak-
tiven Claim-Management führen, sind zum Beispiel:
❏ Auftraggeber reduziert den Leistungsumfang aufgrund 

von Budgetkürzungen der vorgesetzten Regierungsstel-
le (zu weiteren Beispielen [4, S. 12]),

❏ verspätete behördliche Genehmigungen,
❏ verspätete Bereitstellung von Baugelände, Zufahrt, 

Lageplatz, Wasser, Strom,
❏ Änderung der Rechtslage im Hinblick auf Sicherheit, 

Arbeitszeit, Umweltschutz und Lärm,
❏ Art und Güte des Baugrundes oder unzureichende 

Baugrunduntersuchungen,
❏ Behinderungen wie schlechtes Wetter, Hochwasser [36, 

S. 38],
aber auch nicht zu beeinflussende Änderungen der Rah-
menbedingungen, wie
❏ willkürlicher Baustellenzugang im Ausland,
❏ Zweifelsfälle der höheren Gewalt wie SARS,
❏ drohende Zahlungsunfähigkeit eines Kunden,
❏ Ausfall von Schlüssellieferanten,
❏ sprachliche und kulturelle Probleme [38, S. 30].

3.4 Schleichende Claimereignisse

Darüber hinaus gibt es schleichende Claimereignisse, die 
durch einen erhöhten Einsatz von Produktionsfaktoren 
festgestellt werden können. Hierzu gehören zum Beispiel 
Leistungsminderungen durch Engstellen oder Geschwin-
digkeitsbegrenzungen bei Baustelleneinfahrten oder eine 
hohe Zahl kleiner Planungsänderungen und Änderungs-
aufträge. [36, S. 38–39]

4 Voraussetzungen für Optimierungen

4.1 Dokumentation

Ohne eine sachgerechte, umfassende, das Projekt beglei-
tende Dokumentation können weder aktive Claims gel-
tend gemacht noch kann ein Claim abgewehrt werden 
[21, S. 121 ff.], [39, S. 26 f.]. Etwaige Mehrkosten oder 
Nachforderungen sind nachvollziehbar, glaubhaft, plau-
sibel und entsprechend den Grundlagen für die Preiser-
mittlung darzustellen [36, S. 39 ff.]. Die Dokumentation 
ist das Fundament für ein erfolgreiches, in den Prozessab-
lauf integriertes Claim-Management. Eine „alte“ Claim-
Manager-Regel besagt: „Ist der Claim nicht gut genug für 
den Richter, ist er auch nicht gut genug für den Kunden.“ 
Wenn es ein Geheimnis gebe, wie man Claims erfolgreich 
geltend mache, dann sei es dieses [40, S. 35].

4.2 Prozessoptimierung durch Claim Management

Das Ziel der Vertragsabwicklung besteht darin, das prog-
nostizierte Geschäftsergebnis zu erreichen und es – soweit 

möglich – zu optimieren. Claim-Management kann dazu 
beitragen. Das Vorhaben unterliegt im zeitlichen Verlauf 
der Kontrolle; Ursachen und Wirkungsbeziehungen wer-
den erfasst und beschrieben und Risikoabschätzungen 
vorgenommen [38, S. 30]. Der Vertragspartner erhält im 
Übrigen die Chance einer Co-Professionalisierung: Sein 
Qualitätsniveau wird sich aufgrund optimierter Prozesse 
seines Partners anpassen und verbessern. Prozessoptimie-
rung setzt voraus, dass die Dokumentationspolitik in ei-
nem Unternehmen eine höhere Bedeutung erlangt.

Die Dokumentation ist folglich eine Conditio sine qua 
non für ein erfolgreiches Prozessmanagement. Wird sie 
mit klarer Verantwortlichkeit umgesetzt und angewandt, 
ist die Optimierung dieses Prozesses (wie auch nachfol-
gender Vorhaben) erreicht. Nicht nur, dass die Prozess-
optimierung herkömmlichen Verfahren eindeutig über-
legen sein dürfte, die auf der Dokumentation beruhende 
Prozessoptimierung ist vor allem die entscheidende Vor-
aussetzung für eine Ergebnisoptimierung.

4.3 Ergebnisoptimierung

Claims sind im Projektalltag allgegenwärtig. Durch ein 
professionelles und effizientes Claim-Management kön-
nen erhebliche Optimierungen des Ergebnisses erzielt 
werden. In der Praxis werden Summen in der Höhe von 
8 Mio. Euro, 50 Mio. Euro und schließlich 500 Mio. 
Euro genannt ([6, S. 133] mit zahlreichen Nachweisen). 
Untersuchungen im Anlagengeschäft belegen, dass eine 
konsequente und systematische Nachsteuerung der Ab-
weichungen vom Vertragsverlauf zur Vorbereitung und 
Umsetzung von Nachforderungen (Nachträgen) eine Er-
gebnisoptimierung von 10 bis 20 Prozent bei kleinen An-
lagen und von ca. 20 bis 30 Prozent bei großen Anlagen 
betragen könne, jeweils bezogen auf den Wert des Ver-
tragspreises [24, S. 2]. Natürlich kann das Ergebnis nicht 
nur aktiv durch gestellte Claims optimiert, sondern der 
Etat auch durch erfolgreich abgewehrte Claims entlastet 
werden, was zu einer indirekten Optimierung beiträgt.

5 Fazit

Claim-Management ist Teil einer ganzheitlichen Strate-
gie. Für diese Strategie sind institutionalisierte Zustän-
digkeiten in einem Unternehmen erforderlich. Im Ta-
gesgeschäft, gewissermaßen „nebenbei“, ist professio-
nelles Claim-Management wohl kaum zu bewältigen 
(zum institutionalisierten Claim-Management vgl. [39, 
S. 29 f.]). Die Dokumentationspolitik wird von sämt-
lichen Beschäftigen einschließlich der Leitung des Un-
ternehmens als notwendig erkannt und umgesetzt. Wird 
in einem Unternehmen Claim-Management noch nicht 
oder nicht vollständig angewandt, sind zunächst folgen-
de Fragen hilfreich:
1. In welcher Höhe konnten Sie zum Beispiel in 2003 

gegnerische Claims erfolgreich abwehren, und in wel-
cher Höhe waren Sie gezwungen, gegnerische Nach-
forderungen zu bezahlen?

2. In welcher Höhe konnten Sie erfolgreich Claims 
gegenüber Ihren Partnern geltend machen, und in 
welcher Höhe blieben Ihre Claims erfolglos?

3. In welchen Fällen konnten Sie die selbst gestellten 
Claims (Eigenclaims) durch Verhandlungen in einen 
Zusatzauftrag verwandeln. In wie vielen Fällen miss-
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lang die Verhandlung? Können Sie den Anteil der in 
Zusatzaufträge verwandelten Claims finanziell aus-
weisen? Mit anderen Worten: Wie gut oder schlecht 
haben Sie verhandelt?

4. Übersteigen in Antwort 1 die von Ihnen geleiste-
ten Zahlungen den Betrag erfolgreich abgewehrter 
Claims?

5. Überwogen in Frage 2 erfolglose Claims diejenigen, 
die erfolgreich durchgesetzt werden konnten?

6. Wenn Sie die Fragen 4 und 5 im Wesentlichen mit 
„Ja“ beantwortet haben, wären dann die Personalauf-
wendungen für einen Contract-Manager insgesamt 
geringer oder höher?

7. Nutzen Sie im Rahmen von Contract-Management 
spezielle Softwarelösungen inkl. Datenbank zur 
Dokumentation, Bewertung und spezifischen Analy-
se direkter und indirekter finanzieller und zeitlicher 
Folgewirkungen von Vertragsabweichungen während 
des Vertragslaufs?

8. Werden die Abweichungen einer Risikoanalyse oder 
Risikoabschätzung unterzogen?

9. Sind Sie über die Kapazitäten Ihrer Vertragspartner 
zur Abwehr von Claims und die Art und Weise des 
jeweiligen Vorgehens informiert?

Die Neutralisierung des im aktiven oder passiven Claim 
mitschwingenden Konfliktes kann durch vertragsimma-
nente Streitschlichtungsmodelle erreicht werden, deren 
Ziel in einer einvernehmlichen Lösung zu suchen ist (zur 
praktischen Handhabung von Vertragsklauseln in Ver-
tragscontrolling und Claim-Management vgl. [41, S. 1 ff.]). 
Ausgangspunkt und Basis für ein wirkungsvolles Claim-
Management ist eine angemessene und faire Verteilung 
der Risiken und Lasten in einem solide erarbeiteten Ver-
tragstext. EDV-gestützte (vgl. hierzu [39, S. 28 f.]), web-
basierte Claim-Managementsysteme werden in der Praxis 
vermehrt zum Einsatz gelangen. Eine in der Praxis vielfach 
bestätigte Ergebnisoptimierung von 10 bis 30 Prozent ge-
messen am Auftragswert rechtfertigt den Aufbau quali-
fizierter organisatorischer Einheiten. Das Personal muss 
neben Verhandlungsgeschick eine technische und juristi-
sche, vor allem eine fundierte Qualifikation im interna-
tionalen Vertragsrecht aufweisen; eine Kombination, die 
bislang auf dem deutschen (Bildungs-)Markt nicht vor-
handen ist. Insgesamt ist Claim-Management schon heu-
te bei zahlreichen Unternehmen eine Bedingung, die aus 
kaufmännischer Sicht nicht hinweggedacht werden kann, 
ohne dass der ökonomische Erfolg entfiele, und das nicht 
nur im Maschinen- und Anlagenbau.

Epilog

„Der Weisheit erster Schritt ist: alles anzuklagen; der 
letzte: sich mit allem zu vertragen.“ [42] ■
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